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Die Benutzung der Software durch den Endverbraucher erfolgt ausschließlich zu 
den nachfolgenden Bedingungen. Wenn Sie die Software installieren, stimmen Sie 
dadurch diesem Vertrag zu. Wenn Sie diesem Vertrag nicht zustimmen, geben Sie 
den Datenträger und sämtliches schriftliche Material an den Autor zurück. 
§ 1 
--- 
Vertragsgegenstand sind das Computerprogramm sowie sämtliches zugehörige 
schriftliche Material wie beispielsweise die Bedienungsanleitung und der 
Freischaltcode. Der Vertragsgegenstand insgesamt wird nachfolgend als Software 
bezeichnet. Da es nach dem heutigen Stand der Technik nicht möglich ist, 
Software so zu erstellen, dass sie unter allen Bedingungen fehlerfrei arbeitet, 
ist Vertragsgegenstand nur eine im Sinne der Bedienungsanleitung grundsätzlich  
brauchbare Software. 
§ 2 
--- 
Durch den Kauf erlangt der Lizenznehmer lediglich das Eigentumsrecht an dem 
Datenträger, nicht jedoch Rechte an der Software selbst. Sämtliche Rechte an  
der Software bleiben beim Autor, insbesondere, aber nicht nur, Veröffentlichungs-, 
Vervielfältigungs-, Bearbeitungs- und Verwertungsrechte. Der Autor erteilt dem 
Lizenznehmer lediglich ein einfaches (nicht ausschließliches) und persönliches 
zeitlich unbefristetes Nutzungsrecht an der Software. Dieses Nutzungsrecht wird 
nachfolgend Lizenz genannt. 
§ 3 
--- 
Der Lizenznehmer darf die Software auf einem einzelnen Arbeitsplatz 
installieren. Eine Installation auf einem weiteren Arbeitsplatz (beispielsweise 
einem Laptop) ist nur zulässig, wenn sichergestellt ist, dass zu keiner Zeit mit 
mehr als einer Installation gearbeitet wird. Jede weitergehende Nutzung, 
insbesondere eine Installation in Netzwerken, ist unzulässig. Wenn der 
Lizenznehmer die Software in Netzwerken einsetzen möchte, muss er eine 
Netzwerkversion erwerben. Der Lizenznehmer darf zu Sicherungszwecken beliebig 
viele Kopien des Datenträgers erstellen. 
§ 4 
--- 
Eine Weitergabe der Software an Dritte ist nur zulässig, wenn die dritte Partei 
der Übernahme sämtlicher Rechte und Pflichten aus diesem Lizenzvertrag zustimmt. 
Der Lizenznehmer hat in diesem Fall die vollständige Software zu übergeben und 
unverzüglich sämtliche noch in seinem Besitz befindlichen Installationen und 
Kopien zu vernichten. 
Bei der Shareware-Version gibt es bezüglich der Weitergabe an Dritte eine 
Ausnahme: Es ist gestattet, die Shareware-Version kostenlos oder gegen eine 
geringe Kopiergebühr unverändert (mit allen Dateien) weiterzugeben. Die 
Benutzer - ID (B-ID) und die Seriennummer (S-Nr.) dürfen auf keinen Fall 
weitergegeben werden! 
§ 5 



--- 
Die Software ist urheberrechtlich zugunsten des Autors geschützt. 
Urheberrechtsvermerke und Registriernummern dürfen weder in der Software selbst 
noch in eventuell erstellten Sicherungskopien entfernt werden. Es ist 
ausdrücklich verboten, das Computerprogramm oder das schriftliche Material ganz 
oder teilweise in ursprünglicher oder abgeänderter Form zu kopieren oder anders 
zu vervielfältigen. Das schließt ausdrücklich auch die Verbreitung in anderer 
Software eingeschlossen oder mit anderer Software vermischt ein. 
§ 6 
--- 
Dem Lizenznehmer ist es untersagt, 
a) die Software abzuändern, zu übersetzen, zurückzuentwickeln, zu entkompilieren 
oder zu entassemblieren, 
b) das schriftliche Material zu übersetzen, abzuändern oder zu vervielfältigen, 
c) abgeleitete Werke aus der Software oder dem schriftlichen Material zu 
erstellen. 
§ 7 
--- 
Verstößt der Lizenznehmer gegen die Bedingungen dieses Vertrags, verwirkt er das 
Nutzungsrecht. In diesem Fall hat er unverzüglich die Originalsoftware sowie 
sämtliche in seinem Besitz befindlichen Installationen und eventuellen 
Sicherungskopien sowie den Freischaltcode zu vernichten oder auf Verlangen vom 
Autor zu übergeben. Der Lizenznehmer haftet dem Autor für sämtliche aus 
Vertragsverletzungen entstehenden Schäden. 
§ 8 
--- 
Der Autor behält sich das Recht vor, die Software nach eigenem Ermessen zu 
aktualisieren und neue oder korrigierte Versionen herzustellen. Auf Verlangen 
kann der Lizenznehmer eine neue oder aktualisierte Version gegen Entrichtung der 
vom Autor hierfür festgelegten Gebühr erhalten. 
§ 9 
--- 
Der Autor haftet dafür, dass der Datenträger zum Zeitpunkt der Übergabe frei von 
Materialfehlern, Trojanern & Vieren ist. Falls der Datenträger fehlerhaft ist, wird 
er gegen Vorlage der Rechnung bzw. Quittung und Rückgabe des Originaldatenträgers  
ausgetauscht. 
§ 10 
---- 
Der Autor haftet nicht dafür, dass die Software den Anforderungen und Zwecken 
des Lizenznehmers genügt oder dass sie mit anderen von ihm ausgewählten 
Programmen und Hardwarekomponenten zusammenarbeitet. Der Autor haftet nur für 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 
§ 11 
---- 
Eine Haftung vom Autor für dem Lizenznehmer entstandene Schäden ist 
ausgeschlossen. Die Software darf nicht auf Rechnern eingesetzt werden, bei 
denen eine Fehlfunktion zu Schäden an Leib, Leben oder Sachen von erheblichem 
Wert führen kann. Der Lizenznehmer muss die Bedienungsanleitung und Dokumentation 
der Software beachten sowie für eine regelmäßige Datensicherung sorgen. 


